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Bundesgesetz Entwurf 
über den internationalen automatischen Austausch  
länderbezogener Berichte multinationaler Konzerne 

(ALBA-Gesetz) 

vom… 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 173 Absatz 2 der Bundesverfassung1, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom …2, 

beschliesst: 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Gegenstand 
1 Dieses Gesetz regelt die Umsetzung des automatischen Austauschs länderbezogener 
Berichte multinationaler Konzerne zwischen der Schweiz und einem Partnerstaat: 

a. nach der multilateralen Vereinbarung der zuständigen Behörden vom 27. Ja-
nuar 20163 über den Austausch länderbezogener Berichte (ALBA-
Vereinbarung); 

b. nach anderen internationalen Abkommen, die einen automatischen Austausch 
länderbezogener Berichte vorsehen. 

2 Vorbehalten sind die abweichenden Bestimmungen des im Einzelfall anwendbaren 
Abkommens. 

Art. 2 Begriffe 

In diesem Gesetz bedeuten: 

a. anwendbares Abkommen: das im Einzelfall anwendbare Abkommen nach Ar-
tikel 1 Absatz 1 Buchstabe a oder b; 

b. Partnerstaat: Staat oder Hoheitsgebiet, mit dem die Schweiz übereingekom-
men ist, länderbezogene Berichte automatisch auszutauschen; 
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c. Konzern: eine Gruppe von Unternehmen, die von einer juristischen Person 
kontrolliert werden, die für diese Gruppe zur Erstellung einer Konzernrech-
nung nach Artikel 963 Absätze 1–3 des Obligationenrechts4 (OR) verpflichtet 
ist; 

d. konstitutiver Rechtsträger: 
1. eine eigenständige Geschäftseinheit eines multinationalen Konzerns, die 

für Rechnungslegungszwecke in den Konzernabschluss einbezogen wird 
oder darin einbezogen würde, wenn Eigenkapitalbeteiligungen an dieser 
Geschäftseinheit eines multinationalen Konzerns an einer öffentlichen 
Wertpapierbörse gehandelt würden,  

2. eine eigenständige Geschäftseinheit, die nur aufgrund ihrer Grösse oder 
aus Wesentlichkeitsgründen nicht in den Konzernabschluss des multina-
tionalen Konzerns einbezogen wird, oder  

3. eine Betriebsstätte einer unter Ziffer 1 oder 2 fallenden eigenständigen 
Geschäftseinheit eines multinationalen Konzerns, sofern die Geschäfts-
einheit für Rechnungslegungs-, Aufsichts-, Steuer- oder interne Steue-
rungszwecke einen Einzelabschluss für diese Betriebsstätte aufstellt; 

e. in der Schweiz ansässiger konstitutiver Rechtsträger:  
1. ein konstitutiver Rechtsträger, der nach Artikel 50 des Bundesgesetzes 

vom 14. Dezember 19905 über die direkte Bundessteuer (DBG) und Ar-
tikel 20 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 19906 über die 
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden 
(StHG) steuerpflichtig ist, oder  

2. eine Betriebsstätte, die nach Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe b DBG und 
Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b StHG steuerpflichtig ist; 

f. Konzernobergesellschaft: der konstitutive Rechtsträger eines multinationalen 
Konzerns, der aufgrund des Anteils seiner unmittelbaren oder mittelbaren Be-
teiligung an anderen konstitutiven Rechtsträgern dieses multinationalen Kon-
zerns nach den Rechnungslegungsgrundsätzen im Staat oder Hoheitsgebiet 
seiner steuerlichen Ansässigkeit zur Erstellung einer Konzernrechnung ver-
pflichtet ist oder dazu verpflichtet wäre, wenn die Beteiligung an einer öffent-
lichen Wertpapierbörse gehandelt würde und kein anderer konstitutiver 
Rechtsträger dieses multinationalen Konzerns unmittelbar oder mittelbar eine 
solche Beteiligung hielte; 

g. in der Schweiz ansässige Konzernobergesellschaft: in der Schweiz ansässiger 
konstitutiver Rechtsträger, der zur Erstellung einer Konzernrechnung nach 
Artikel 963 Absätze 1–3 OR verpflichtet ist und nicht nach Artikel 963a Ab-
satz 1 Ziffer 2 OR von dieser Pflicht befreit ist; 

h. substituierende Konzernobergesellschaft: konstitutiver Rechtsträger eines 
multinationalen Konzerns, der als Stellvertreter der Konzernobergesellschaft 
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zur Einreichung des länderbezogenen Berichts im Namen des multinationalen 
Konzerns verpflichtet ist; 

i. berichtender Rechtsträger: die in der Schweiz ansässige Konzernobergesell-
schaft oder die in der Schweiz ansässige substituierende Konzernobergesell-
schaft, die zur Einreichung des länderbezogenen Berichts im Namen des mul-
tinationalen Konzerns verpflichtet ist; 

j. Berichtssteuerperiode: die Steuerperiode nach Artikel 79 Absatz 2 DBG und 
Artikel 31 Absatz 2 StHG, für welche die Angaben im länderbezogenen Be-
richt abgebildet werden; 

k. schweizerische Steueridentifikationsnummer für Rechtsträger (UID): die Un-
ternehmens-Identifikationsnummer nach dem Bundesgesetz vom 18. Juni 
20107 über die Unternehmens-Identifikationsnummer; 

l. systemisches Scheitern: Zustand, der eintritt, wenn der Partnerstaat der Pflicht 
zum automatischen Austausch der länderbezogenen Berichte aus Gründen, 
die sich nicht durch das anwendbare Abkommen rechtfertigen lassen, anhal-
tend nicht nachkommt. 

2. Abschnitt: Länderbezogener Bericht 

Art. 3 Inhalt 
1 Ein länderbezogener Bericht enthält, gegliedert nach den Staaten und Hoheitsgebie-
ten, in denen der multinationale Konzern tätig ist, Angaben über die Umsätze, die 
gezahlten Steuern und andere Kennzahlen sowie Angaben über die wichtigsten wirt-
schaftlichen Tätigkeiten der konstitutiven Rechtsträger des multinationalen Konzerns. 
2 Der Bundesrat umschreibt den erforderlichen Inhalt eines länderbezogenen Berichts 
näher. Er kann den erforderlichen Inhalt unter Berücksichtigung der internationalen 
Standards in diesem Bereich anpassen. 

Art. 4 Sprache 

Der länderbezogene Bericht ist in einer Amtssprache des Bundes oder in Englisch zu 
erstellen. 

Art. 5 Währung 

Der länderbezogene Bericht enthält die finanziellen Angaben in der Landeswährung 
oder in der für die Geschäftstätigkeit des multinationalen Konzerns wesentlichen 
Währung. 
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3. Abschnitt: Pflichten und Rechte der konstitutiven Rechtsträger 

Art. 6 Pflicht zur Erstellung eines länderbezogenen Berichts 
1 Multinationale Konzerne, deren Konzernobergesellschaft in der Schweiz ansässig 
ist und deren jährlicher konsolidierter Umsatz in der Steuerperiode unmittelbar vor 
der Berichtssteuerperiode einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, sind ver-
pflichtet, einen länderbezogenen Bericht zu erstellen. 
2 Der Bundesrat legt den Schwellenwert fest und passt ihn unter Berücksichtigung der 
internationalen Standards in diesem Bereich an. 

Art. 7 Einreichungspflicht des berichtenden Rechtsträgers 

Der berichtende Rechtsträger ist verpflichtet, den länderbezogenen Bericht bei der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) einzureichen. 

Art. 8 Einreichungspflicht eines andern in der Schweiz ansässigen konstitu-
tiven Rechtsträgers 

Die ESTV kann jeden anderen in der Schweiz ansässigen konstitutiven Rechtsträger 
eines multinationalen Konzerns, dessen jährlicher konsolidierter Umsatz den nach Ar-
tikel 6 festgelegten Schwellenwert überschreitet, zur Einreichung des länderbezoge-
nen Berichts verpflichten, wenn: 

a. der Staat oder das Hoheitsgebiet, in dem die Konzernobergesellschaft steuer-
lich ansässig ist, kein Partnerstaat ist; oder 

b. beim Partnerstaat, in dem die Konzernobergesellschaft steuerlich ansässig ist, 
ein systemisches Scheitern eingetreten ist. 

Art. 9 Im Ausland ansässige substituierende Konzernobergesellschaft  

Ein im Ausland ansässiger konstitutiver Rechtsträger kann vom multinationalen Kon-
zern als substituierende Konzernobergesellschaft bestimmt werden, wenn: 

a. sein Ansässigkeitsstaat die Einreichung länderbezogener Berichte vor-
schreibt; 

b. sein Ansässigkeitsstaat ein Partnerstaat ist; 

c. beim Ansässigkeitsstaat kein systemisches Scheitern eingetreten ist; 

d. der Ansässigkeitsstaat vom konstitutiven Rechtsträger die Meldung über des-
sen Eigenschaft als substituierende Konzernobergesellschaft erhalten hat. 

Art. 10 Registrierungs- und Meldepflicht 
1 Berichtende Rechtsträger haben sich unaufgefordert bei der ESTV zur Registrierung 
anzumelden. 
2 Für die Registrierung hat der berichtende Rechtsträger anzugeben: 
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a. seine Eigenschaft als Konzernobergesellschaft oder als substituierende Kon-
zernobergesellschaft; 

b. die Firma sowie den Sitz oder den Ort der tatsächlichen Verwaltung; 

c. die UID; 

d. die Adresse; 

e. das Datum der Aufnahme seiner Tätigkeit. 
3 Jeder andere in der Schweiz ansässige konstitutive Rechtsträger muss der ESTV die 
Firma, die Adresse und die Ansässigkeit des zur Einreichung des länderbezogenen 
Berichts verpflichteten konstitutiven Rechtsträgers angeben. 
4 Die Registrierungs- und die Meldepflicht sind bis spätestens am letzten Tag der Be-
richtssteuerperiode zu erfüllen. 
5 Endet die Eigenschaft als berichtender Rechtsträger, so hat sich der berichtende 
Rechtsträger unaufgefordert bei der ESTV abzumelden. 

Art. 11 Einreichungsfrist 

1 Die berichtenden Rechtsträger übermitteln den länderbezogenen Bericht jährlich 
spätestens zwölf Monate nach dem Ende der Berichtssteuerperiode an die ESTV. 

2 In Fällen nach Artikel 8, beginnt die Einreichungsfrist an dem Tag zu laufen, an 
dem die ESTV den in der Schweiz ansässigen konstitutiven Rechtsträger schriftlich 
aufgefordert hat, den länderbezogenen Bericht einzureichen. 

Art. 12 Übermittlung des länderbezogenen Berichts innerhalb des multinati-
onalen Konzerns  

Ist ein konstitutiver Rechtsträger, der weder die Konzernobergesellschaft noch die 
substituierende Konzernobergesellschaft ist, in einem Staat oder Hoheitsgebiet ansäs-
sig, der oder das die internationalen Standards in diesem Bereich anwendet und in 
seinem internen Recht eine Einreichungspflicht zu den Bedingungen nach Artikel 8 
vorsieht, so kann die in der Schweiz ansässige Konzernobergesellschaft den länder-
bezogenen Bericht an diesen konstitutiven Rechtsträger zur Einreichung bei der zu-
ständigen ausländischen Behörde übermitteln. 

4. Abschnitt: Übermittlung länderbezogener Berichte  

Art. 13 Übermittlung und Verwendung der länderbezogenen Berichte 
1 Die ESTV übermittelt die von den berichtenden Rechtsträgern erhaltenen länderbe-
zogenen Berichte innerhalb der im anwendbaren Abkommen festgelegten Fristen an 
die zuständigen Behörden der Partnerstaaten, in denen konstitutive Rechtsträger des-
selben multinationalen Konzerns ansässig sind. 
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2 Sie übermittelt die länderbezogenen Berichte, die sie aufgrund der Artikel 7 und 8 
erhalten hat, an die für die Festsetzung und Erhebung der direkten Steuern zuständi-
gen Behörden der Kantone, in denen konstitutive Rechtsträger dieses multinationa-
len Konzerns ansässig sind. 
3 Sie weist die zuständigen Behörden der Partnerstaaten und die für die Festsetzung 
und Erhebung der direkten Steuern zuständigen kantonalen Behörden auf die Ein-
schränkungen bei der Verwendung der länderbezogenen Berichte sowie auf die Ge-
heimhaltungspflichten nach den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkom-
mens hin.  
4 Die länderbezogenen Berichte, welche die ESTV aufgrund von Artikel 8 erhält, un-
terliegen denselben Einschränkungen bei der Verwendung, wie wenn sie diese auf-
grund der ALBA-Vereinbarung erhalten hätte. 

Art. 14 Verjährung 
1 Der Anspruch gegenüber dem berichtenden Rechtsträger auf Übermittlung der län-
derbezogenen Berichte verjährt fünf Jahre nach Ablauf der Kalenderjahre, in der die 
länderbezogenen Berichte einzureichen waren. 
2 Die Verjährung wird durch jede auf die Geltendmachung der länderbezogenen Be-
richte gerichtete Amtshandlung unterbrochen, die einem berichtenden Rechtsträger 
zur Kenntnis gebracht wird. Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von 
Neuem. 
3 Die Verjährung tritt spätestens zehn Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres ein, in 
dem die länderbezogenen Berichte zu übermitteln waren. 

5. Abschnitt: Von den Partnerstaaten eingehende länderbezogene 
Berichte 

Art. 15 

Die ESTV leitet länderbezogene Berichte, die ihr Partnerstaaten übermittelt haben, 
den für die Festsetzung und Erhebung der direkten Steuern zuständigen kantonalen 
Behörden weiter. Sie weist diese Behörden auf die Einschränkungen bei der Ver-
wendung der übermittelten länderbezogenen Berichte sowie auf die Geheimhal-
tungspflichten nach den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens hin. 

6. Abschnitt: Organisation und Verfahren 

Art. 16 Aufgaben der ESTV 
1 Die ESTV sorgt für die richtige Anwendung der anwendbaren Abkommen sowie 
dieses Gesetzes. 
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2 Sie erlässt alle Verfügungen und trifft alle Vorkehrungen, die für die Anwendung 
der anwendbaren Abkommen notwendig sind. 
3 Sie kann die Verwendung bestimmter Formulare vorschreiben und verlangen, dass 
gewisse Formulare ausschliesslich in elektronischer Form eingereicht werden.  

Art. 17 Datenbearbeitung 
1 Die ESTV kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den anwendbaren Abkommen 
und diesem Gesetz Personendaten, einschliesslich Personendaten über administrative 
und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen in Steuersachen, bearbeiten. 
2 Sie kann die UID für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den anwendbaren Abkom-
men und diesem Gesetz systematisch verwenden. 

Art. 18 Informationssystem 
1 Die ESTV betreibt ein Informationssystem zur Bearbeitung der Daten der länderbe-
zogenen Berichte, einschliesslich Personendaten über administrative und strafrechtli-
che Verfolgungen und Sanktionen in Steuersachen, die sie gestützt auf die anwendba-
ren Abkommen und dieses Gesetz erhalten hat. 

2 Die Daten dürfen nur durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ESTV oder 
durch von der ESTV kontrollierte Fachpersonen bearbeitet werden. 

3 Das Informationssystem dient der ESTV zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den an-
wendbaren Abkommen und diesem Gesetz. Es darf namentlich verwendet werden, 
um: 

a. länderbezogene Berichte nach Massgabe der anwendbaren Abkommen und 
des schweizerischen Rechts zu empfangen und weiterzuleiten;  

b. ein Register der in der Schweiz ansässigen konstitutiven Rechtsträger zu füh-
ren; 

c. Rechtsverfahren im Zusammenhang mit den anwendbaren Abkommen und 
diesem Gesetz zu bearbeiten; 

d. die Überprüfung nach Artikel 22 durchzuführen; 

e. administrative und strafrechtliche Sanktionen zu verhängen und zu vollstre-
cken; 

f. Amts- und Rechtshilfeersuchen zu bearbeiten; 

g. die Begehung von Steuerdelikten zu bekämpfen; 

h. Statistiken zu erstellen. 
4 Der Bundesrat legt die Einzelheiten fest, insbesondere über: 

a. die Organisation und Führung des Informationssystems; 

b. die Kategorien der bearbeiteten Personendaten; 

c. den Katalog der Daten über administrative und strafrechtliche Verfolgungen 
und Sanktionen; 
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d. die Zugriffs- und Bearbeitungsberechtigungen;  

e. die Dauer der Aufbewahrung, die Archivierung und die Vernichtung der Da-
ten. 

5 Die ESTV kann den für die Festsetzung und Erhebung der direkten Steuern zustän-
digen kantonalen Behörden, denen sie nach Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 15 län-
derbezogene Berichte übermittelt, im Abrufverfahren Zugriff auf die Daten im Infor-
mationssystem gewähren, die diese zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigen. 

Art. 19 Auskunftspflicht 

Berichtende Rechtsträger müssen der ESTV auf Verlangen Auskunft über alle Tatsa-
chen erteilen, die für die Umsetzung der anwendbaren Abkommen und dieses Geset-
zes relevant sind. 

Art. 20 Geheimhaltungspflicht 
1 Wer mit dem Vollzug eines anwendbaren Abkommens und dieses Gesetzes betraut 
ist oder zu deren Vollzug beigezogen wird, hat gegenüber anderen Amtsstellen und 
Dritten über die in Ausübung dieser Tätigkeit gemachten Wahrnehmungen Still-
schweigen zu bewahren. 
2 Keine Geheimhaltungspflicht besteht: 

a. bei der Übermittlung von Informationen und Bekanntmachungen nach dem 
anwendbaren Abkommen und diesem Gesetz; 

b. gegenüber Organen der Rechtspflege und der Verwaltung zur Einholung amt-
licher Auskünfte bei den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behör-
den; 

c. soweit das anwendbare Abkommen die Aufhebung der Geheimhaltungs-
pflicht zulässt und im schweizerischen Recht eine gesetzliche Grundlage für 
diese Aufhebung besteht. 

3 Feststellungen über Dritte, die anlässlich einer Überprüfung nach Artikel 22 ge-
macht werden, dürfen nur für die Durchführung des anwendbaren Abkommens ver-
wendet werden. 

Art. 21 Statistiken 
1 Die ESTV ist befugt, gestützt auf die Angaben in den länderbezogenen Berichten 
anonymisierte Statistiken zu erstellen und zu veröffentlichen. 
2 Es besteht kein Recht auf Zugang zu weiter gehenden als den nach Absatz 1 veröf-
fentlichten Informationen. 

Art. 22 Überprüfung 
1 Die ESTV überprüft die berichtenden Rechtsträger hinsichtlich der Erfüllung ihrer 
Pflichten nach dem anwendbaren Abkommen und diesem Gesetz. 
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2 Sie kann zur Abklärung des Sachverhalts: 

a. die Geschäftsbücher, die Belege und andere Urkunden der berichtenden 
Rechtsträger an Ort und Stelle überprüfen oder deren Herausgabe verlangen; 

b. schriftliche und mündliche Auskünfte einholen; 

c. Vertreter und Vertreterinnen der berichtenden Rechtsträger einvernehmen. 
3 Stellt sie fest, dass der berichtende Rechtsträger seinen Pflichten nicht oder mangel-
haft nachgekommen ist, so gibt sie ihm die Gelegenheit, zu den festgestellten Mängeln 
Stellung zu nehmen. 
4 Können sich der berichtende Rechtsträger und die ESTV nicht einigen, so erlässt die 
ESTV eine Verfügung. 
5 Auf Antrag erlässt die ESTV eine Feststellungsverfügung über: 

a. die Eigenschaft als berichtender Rechtsträger nach dem anwendbaren Ab-
kommen und diesem Gesetz; 

b. den Inhalt der länderbezogenen Berichte nach den anwendbaren Abkommen 
und diesem Gesetz. 

 

7. Abschnitt: Aussetzung und Kündigung 

Art. 23 

Das Eidgenössische Finanzdepartement darf nur mit Zustimmung des Bundesrates 
handeln, wenn es gestützt auf das anwendbare Abkommen: 

a. den automatischen Austausch länderbezogener Berichte gegenüber einem 
Partnerstaat aussetzt oder kündigt; 

b. das Abkommen kündigt. 

8. Abschnitt: Strafbestimmungen 

Art. 24 Verletzung der Einreichungs-, Registrierungs- und Meldepflichten 
1 Mit Busse bis zu 250 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. die Einreichungspflicht nach Artikel 7 oder 8 verletzt; 

b. die Registrierungspflicht nach Artikel 10 Absätze 1 und 2 verletzt; 

c. die Meldepflicht nach Artikel 10 Absatz 3 verletzt. 
2 Wird die Tat fahrlässig begangen, so beträgt die Busse bis zu 100 000 Franken. 
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Art. 25 Widerhandlungen gegen behördliche Anordnungen 

Mit Busse bis zu 50 000 Franken wird bestraft, wer im Rahmen einer Überprüfung 
nach Artikel 22 einer an ihn oder sie gerichteten amtlichen Verfügung, die auf die 
Strafdrohung dieses Artikels hinweist, vorsätzlich nicht Folge leistet. 

Art. 26 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

Fällt eine Busse von höchstens 50 000 Franken in Betracht und würde die Ermittlung 
der nach Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 22. März 19748 über das Verwaltungs-
strafrecht (VStrR) strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen bedingen, die im 
Hinblick auf die angedrohte Strafe unverhältnismässig wären, so kann von einer Ver-
folgung dieser Personen abgesehen und an ihrer Stelle der Geschäftsbetrieb (Art. 7 
VStrR) zur Bezahlung der Busse verurteilt werden.  

Art. 27 Verfahren 
1 Für die Verfolgung und Beurteilung von Widerhandlungen gegen dieses Gesetz ist 
das VStrR9 anwendbar. 
2 Verfolgende und urteilende Behörde ist die ESTV. 

9. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 28 Genehmigungskompetenz 

Der Bundesrat ist für die Aufnahme eines Staates oder Hoheitsgebiets in die Liste 
nach Abschnitt 8 Absatz 1 Buchstabe e der ALBA-Vereinbarung zuständig. 

Art. 29 Übermittlung länderbezogener Berichte über vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes liegende Steuerperioden 

1 Die ESTV kann bei ihr freiwillig eingereichte länderbezogene Berichte über vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes liegende Steuerperioden den zuständigen Behörden von 
Vertragsstaaten auf der Grundlage eines Doppelbesteuerungsabkommens oder eines 
anderen internationalen Abkommens, das einen Informationsaustausch in Steuersa-
chen vorsieht, übermitteln. 
2 Diese länderbezogenen Berichte können von der ESTV an die vom berichtenden 
Rechtsträger vorgesehenen Vertragsstaaten übermittelt werden, ohne dass diese um 
die Übermittlung ersucht haben. 

Art. 30 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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